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Lernen ...
... ist ja ein wenig wie ein Boot zu rudern: 

Wenn man damit aufhört, nimmt einen der 

Fluss einfach mit. Zugegeben: Sich treiben zu 

lassen, kann eine schöne Erfahrung sein, aber 

die  Ruder aus dem Kahn zu werfen, bedeutet 

eben auch, die Kontrolle über Fahrtrichtung 

und -ziel völlig aufzugeben. Gleich mehrere 

Beiträge in der neuen Ausgabe von „Aktiv im 

Ruhestand“ beschäftigen sich mit Möglich-

keiten, auch als „höheres Semester“ noch 

akademisch zu lernen.

Mindestens einmal im Leben hat jeder Mensch 

damit zu tun, erstaunlich viele sind aber nicht 

nur am Lebensanfang, sondern auch in der 

zweiten Lebenshälfte davon betroffen: Inkon-

tinenz. Grund genug, dem wirklich unange-

nehmen Thema einen ausführlichen Beitrag 

zu widmen.

Außerdem klären wir, wie sich teilstationäre 

Pflege organisieren lässt. Darüber, über die 

Frage, ob Dresscodes „out“ sind, und über 

weitere interessante Themen lesen Sie im 

AiR-Juniheft.  ada
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Gesetzesreform

Note: nicht ausreichend
Die Bundesregierung plant einen besseren Schutz vor Altersdiskriminierung. 
Doch der Referentenentwurf zur Reform des Allgemeinen Gleichbehand­
lungsgesetzes enttäuscht.

Die geplante Reform des 
Allgemeinen Gleichbe­
handlungsgesetzes (AGG) 
bleibt deutlich hinter den 
Erwartungen zurück. Ins­
besondere Lücken im 
Schutz gegen Altersdiskri­
minierung blieben beste­
hen, schreibt die BAGSO, 
die Bundesarbeitsgemein­
schaft der Seniorenorgani­
sationen, deren Mitglied 
auch die dbb bundessenio­
renvertretung ist, in ihrer 
Stellungnahme zum Refe­
rentenentwurf von Bun­
desseniorenministerium 
und Justizministerium. Der 
vorliegende Entwurf wer­
de in seiner jetzigen Form 
dem Anspruch, die Gleich­
behandlung aller Men­

schen nachhaltig zu si­
chern, „nicht ansatzweise 
gerecht“. Die BAGSO for­
dert deshalb Nachbesse­
rungen.

Besonders problematisch 
sei, so die BAGSO, die 
Fortschreibung der Be­
schränkung des Benach­
teiligungsverbots im 
 Zivilrechtsverkehr auf 
Massengeschäfte. „Ban­
ken und Sparkassen kön­
nen Seniorinnen und Se­
nioren damit weiterhin 
Kredite verweigern, selbst 
wenn diese über ausrei­
chende Sicherheiten ver­
fügen. Auch können Ver­
sicherungen Prämien ab 
dem 65. oder 70. Lebens­

jahr massiv erhöhen, ohne 
dass die Berechnungs­
grundlagen transparent 
gemacht werden müssen“, 
kritisiert die BAGSO und 
fordert eine Transparenz­
pflicht bei Versicherun­
gen. Konkret sollten 
 Risikokalkulationen zu­
mindest gegenüber der 
Bundesanstalt für Finanz­
dienstleistungsaufsicht 
(BaFin) offengelegt wer­
den müssen, um willkür­
liche Benachteiligungen 
zu verhindern.

Wichtig sei laut BAGSO 
 zudem, den Anwendungs­
bereich des AGG auf auto­
matisierte Entscheidungs­
verfahren auszudehnen, 

weil die verwendeten 
 Algorithmen ein hohes 
 Risiko der Altersdiskrimi­
nierung bergen würden. 
Schließlich seien analoge 
Zugangsmöglichkeiten zu 
Dienstleistungen sicher­
zustellen. Die dringend 
notwendige Digitalisie­
rung der Gesellschaft dürfe 
nicht zu einer Ausgren­
zung und Diskriminierung 
von Menschen ohne Inter­
net führen. Betroffen sind 
neben Älteren auch Men­
schen mit geringem Ein­
kommen. Als positiv hebt 
die BAGSO hervor, dass im 
Entwurf das Merkmal „Al­
ter“ durch den Begriff „Le­
bensalter“ ersetzt wurde. 
Alte wie junge Menschen 
müssen gleichermaßen vor 
unbegründeter Ungleich­
behandlung geschützt 
werden.

 _
Altersgerechtes Wohnen

Förderung für Wohnungsumbau
Ab sofort können bei der KfW wieder Zuschüsse für den Abbau von Barrieren in und den  
altersgerechten Umbau von Wohnungen und Häusern  beantragt werden.

Eine positive Nachricht für 
alle, die ihre (Miet­)Woh­
nung oder ihr Haus barrie­
rearm beziehungsweise 
 altersgerecht umbauen 

möchten: Seit dem 8. April 
2026 können bei der Kredit­
anstalt für Wiederaufbau 
(KfW) wieder Fördermittel 
für Maßnahmen zur Barrie­

rereduzierung beantragt 
werden. Umbauten wie 
schwellenlose Zugänge, 
barriere arme Bäder oder 
der Einbau von  Treppen­ 

liften rücken erneut in den 
Fokus – und bieten  eine 
wertvolle Chance, Wohn­
komfort und Zukunfts­
sicherheit mit staatlicher 
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Alterseinkünfte

Rentenanpassung beschlossen
Die Rentenerhöhung tritt zum 1. Juli 2026 in Kraft. Das Bundeskabinett hat am 29. April 2026 die 
 „Rentenwertbestimmungsverordnung 2026“ beschlossen.

Stimmt der Bundesrat zu, 
steigen die gesetzlichen 
Renten zum 1. Juli 2026 um 
4,24 Prozent. Davon profi-
tieren rund 21 Millionen 
Rentnerinnen und Rentner 
in Deutschland.

Bundesarbeitsministerin 
Bärbel Bas erklärte im Ge-
spräch mit der Nachrich-
tenagentur Reuters, dass 
die gute Lohnentwicklung 
zu dieser Erhöhung ge-
führt habe und die Verläss-
lichkeit der gesetzlichen 
Rente zeige. Da die Ren-
tenhöhe an die Entwick-
lung der Löhne gekoppelt 
ist, nehmen Rentnerinnen 
und Rentner an der allge-
meinen Wohlstandsent-
wicklung teil. Aus Bas’ 
Sicht sind ordentliche Ren-
ten eine Frage der Leis-
tungsgerechtigkeit für 
Menschen, die ihr Leben 
lang gearbeitet haben. Die 
Renten steigen auf diese 
Weise stärker als die für 

das Jahr 2026 erwartete 
Inflationsrate in Höhe von 
2,1 Prozent. Grundlage der 
Anpassung ist die Lohn-
entwicklung, die laut Sta-
tistischem Bundesamt im 
Vorjahr bei 4,25 Prozent 
lag und die durch gestie-
gene Zusatzbeiträge zur 

gesetzlichen Krankenver-
sicherung leicht gedämpft 
wird.

Der aktuelle Rentenwert 
steigt von 40,79 Euro auf 
42,52 Euro. Für eine Stan-
dardrente bei durch-
schnittlichem Verdienst 

und 45 Beitragsjahren be-
deutet das ein monatliches 
Plus von 77,85 Euro. Den 
Rentenkassen entstehen 
durch die Erhöhung Mehr-
ausgaben in zweistelliger 
Milliardenhöhe. Die Ren-
tenanpassung tritt am 
1. Juli 2026 in Kraft.
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Förderung zu ver binden. So 
gibt es für Einzelmaßnah-
men je Wohneinheit einen 
Zuschuss von 10 Prozent zu 
den Investitionskosten, 

maximal 2 500 Euro. Wird 
der Standard „Altersge-
rechtes Haus“ erreicht, 
kann man bis zu 6 250 Euro 
erhalten. Es werden auch 

bestimmte altersgerechte 
Assistenzsysteme (AAL) 
und Smarthome-Anwen-
dungen bezuschusst. 

Nicht förderfähig sind Ein-
richtungsgegenstände wie 
Mobiliar und digitale Gerä-
te der Unterhaltungselek-
tronik, etwa Smartphone 
oder Tablet. Antragsbe-
rechtigt sind  natürliche 
Personen mit Eigentum an 
oder als Ersterwerberinnen 
und Ersterwerber von Ein- 
und Zweifamilienhäusern 
mit maximal zwei Wohn-

einheiten oder von Eigen-
tumswohnungen in Woh-
nungseigentümergemein-
schaften sowie natürliche 
Personen, die Wohnungen 
oder Einfamilienhäuser 
zur Miete bewohnen. An-
träge können ab sofort ge-
stellt werden und müssen 
immer vor Maßnahmen-
beginn bei der KfW ein-
gereicht werden. Das Pro-
gramm „Altersgerechter 
Umbau“ ist für das Jahr 
2026 mit Bundesmitteln 
in Höhe von 50 Millionen 
 Euro  ausgestattet.

 _
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Teilstationäre Pflege

Unkomplizierte Hilfe  
bei Betreuungsengpässen
Tages- und Nachtpflege ermöglicht pflegenden Angehörigen mehr Flexibilität. AiR stellt die nahezu 
unbekannte Leistung vor.

Die Pflegeversicherung hält 
eine Vielzahl an Leistungen 
bereit, um Pflegebedürftige 
und ihre Angehörigen zu 
unterstützen. Was gut in-
formierten Menschen als 
Segen erscheint, ist auf-
grund der Komplexität des 
Leistungsspektrums jedoch 
ein Fluch für Menschen, die 
auf Beratung angewiesen 
sind. Nach wie vor wird ein 
großer Anteil der Leistun-
gen nicht in Anspruch ge-
nommen. Nicht weil kein 
Bedarf besteht, sondern 
weil den Betroffenen ihre 
individuellen Ansprüche 
schlicht nicht bewusst sind.

Besonders spannend wird 
es an der Schnittstelle zwi-
schen ambulanter Versor-
gung in den eigenen vier 
Wänden und der Unter-
bringung in einer stationä-
ren Pflegeeinrichtung. Mit 
der sogenannten teilstati-
onären Pflege steht eine 
Leistung zur Verfügung, 
die zusätzliche Entlastung 
für pflegende Angehörige 
bietet und gleichzeitig ei-
nen wichtigen Beitrag leis-
ten kann, um Pflegebe-
dürftige aus der sozialen 
Isolation zu holen. Dass 
das Fehlen von Sozialkon-
takten und die damit ver-
bundene Vereinsamung 
Depressionen und demen-
zielle Erkrankungen för-
dern können, wissen die 
meisten. Eine Versor-
gungsform, die außerhalb 
der eigenen Häuslichkeit 

erfolgt und neue zwi-
schenmenschliche Impulse 
setzt, kann da zur Erhal-
tung der psychischen Ge-
sundheit beitragen. Und 
das nicht nur bezogen auf 
die pflegebedürftige Per-
son, sondern auch auf die 
pflegenden Angehörigen, 
die als einzige Bezugsper-
sonen häufig zu wenig 
Zeit haben, sich um ihr ei-
genes Wohl zu kümmern, 
und mitunter kurz vor 
dem Burn-out stehen.

Im Folgenden soll das 
 System der Tages- und 
Nachtpflege oder teilstati-
onären Pflege vorgestellt 
werden, die in ihrer unter-
stützenden Wirkung oft-
mals unterschätzt wird, 
wenn sie denn überhaupt 
bekannt ist.

 < Mit nur wenigen  
Formalien …

Voraussetzung für die 
 Inanspruchnahme ist ein 

festgestellter Pflegebedarf 
von mindestens Grad 2. Ist 
diese Hürde genommen, 
stehen Betroffenen zusätz-
liche monatliche, mit dem 
jeweiligen Pflegegrad stei-
gende Maximalbeträge zur 
Verfügung, die für entspre-
chende Angebote verwen-
det werden können (siehe 
Übersicht zu den Leistungen 
der teilstationären Pflege 
in Abhängigkeit vom fest-
gestellten Pflegegrad). Der 
monatlich zur Verfügung 
stehende Betrag liegt zur-
zeit zwischen 721 Euro im 
Pflegegrad 2 und 1 995 Euro 
im Pflegegrad 5.

Wichtig ist dabei, dass der 
Schwerpunkt der Versor-
gung auch weiterhin in der 
eigenen Häuslichkeit liegen 
sollte. Entweder kann dies 
durch die Angehörigen 
selbst oder durch einen 
ambulanten Pflegedienst 
gewährleistet werden. Hier-
für gibt es bekanntlich das 
Pflegegeld beziehungswei-

se die ambulanten Sach-
leistungsbeträge, für die 
ein Pflegedienst engagiert 
werden kann. Beide Leis-
tungen können miteinan-
der kombiniert werden.

 < … zum Zusatzangebot

Die teilstationäre Pflege ist 
als ein ergänzendes Ange-
bot zu verstehen. Häufig 
sind Tages- und Nachtpfle-
geeinrichtungen quasi als 
eigene Station an reguläre 
stationäre Pflegeheime an-
gebunden. Aber natürlich 
gibt es auch zahlreiche Ta-
gespflegeeinrichtungen, 
die eigenständig bestehen 
und zum Beispiel in Form 
von Seniorentreffs oder 
Demenzgruppen die Mög-
lichkeit bieten, einen pfle-
gebedürftigen Angehörigen 
tagsüber beschäftigt zu 
wissen. Die Einrichtungen 
sind ein wenig vergleichbar 
mit Kindertagesstätten. In 
der Tagesbetreuungsvari-
ante werden Pflegebedürf-
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tige dort abgegeben und 
können sozial interagieren, 
spielen und lernen.

Die Nachtpflege ist das 
entsprechende Gegen­
stück für den Fall, dass die 
Betreuung nicht tagsüber, 
sondern nachts extern si­
chergestellt werden muss, 
etwa weil der pflegende 
Angehörige in einer ent­
sprechenden Schicht ar­
beitet.

Die teilstationäre Pflege 
kann jeweils tageweise 
oder über mehrere Tage 
hinweg in Anspruch ge­
nommen werden. Einige 
Anbieter organisieren so­
gar die Abholung aus der 
eigenen Häuslichkeit und 
bringen die Pflegebedürf­
tigen nachmittags auch 
wieder nach Hause. Eine 
große Erleichterung für 
pflegende Angehörige – 
insbesondere wenn diese 
noch berufstätig sind.

Hat man sich für eine 
 Tagespflegeeinrichtung in 
der Nähe entschieden, 
vereinbart man mit die­
sem Anbieter das Versor­
gungsintervall, beispiels­
weise immer montags, 
dienstags und mittwochs. 
Entsprechend des Preis­ 
und Leistungsverzeichnis­
ses und in Abhängigkeit 

vom jeweiligen Pflegegrad 
kann diese Versorgungs­
möglichkeit mehrere Tage 
in der Woche umfassen. 
Natürlich besteht auch die 
Möglichkeit, auf Selbstzah­
lerbasis weitere Termine 
hinzuzubuchen.

Die Tagespflege umfasst 
in Absprache mit dem 
 Anbieter meist ein ge­
meinsames Frühstück, ein 
Mittagessen sowie den 
Nachmittagskaffee. Wie 
bereits erwähnt, ist bei ei­
nigen Anbietern auch der 
Transport von und zur ei­
genen Wohnung bereits 
inkludiert. Darüber hinaus 
werden Spiele, Gespräche 
und manchmal auch Be­
wegungstherapie angebo­
ten, sodass die Angehöri­
gen ihren Verwandten gut 
versorgt wissen und ihrem 
eigenen Tagesgeschäft 
nachgehen können.

 < Vorbereitung auf einen 
Heimaufenthalt

Besonders interessant ist 
das Konzept der teilstatio­
nären Pflege auch dann, 
wenn eine langfristige sta­
tionäre Versorgung unver­
meidbar wird. Einige Tage 
in einer Tagespflegeeinrich­
tung, die in diesem Fall ide­
alerweise an ein regu läres 
Pflegeheim angebunden 

ist, können helfen, Berüh­
rungsängste abzubauen. 
Vielleicht bemerkt die un­
terstützungsbedürftige 
Mutter oder der Vater, dass 
dort nette andere Patien­
tinnen und Patienten le­
ben, mit denen man ins 
Gespräch kommen kann 
und vielleicht gemeinsame 
Interessen teilt.

Das Thema Pflegeheim ist 
nach wie vor sehr stark 
 negativ belegt. Die ganz 
überwiegende Zahl pflege­
bedürftiger Menschen 
möchte möglichst lange in 
den eigenen vier Wänden 
verbleiben. Einen alten 
Baum verpflanzt man 
nicht, wie es so schön 
heißt. Und natürlich kann 
eine neue, ungewohnte 
Umgebung Ängste hervor­
rufen und schlimmstenfalls 
eine demenzielle Erkran­
kung weiter vorantreiben.

Reportagen, die die Miss­
stände in einzelnen Hei­
men plakativ aufzeigen 
und sehr abschreckend 
sein können, tun ein Übri­
ges, um die Furcht vor ei­
ner Heimunterbringung 
zu verstärken.

Aber wie meist im Leben 
gilt auch hier: Schwarze 
Schafe gibt es überall. Im 
Gegenzug bedeutet das 
aber keineswegs, dass in 
jedem Pflegeheim kata­
strophale Zustände herr­
schen. Vielmehr bieten ein 
paar Tage teilstationärer 
Pflege eine gute Möglich­
keit, sich einen objektiven 
ersten Eindruck von der 
Einrichtung zu verschaf­
fen – sozusagen mal „rein­
zuschnuppern“.

Hilfreich ist dabei, dass 
 viele teilstationäre Pflege­
einrichtungen auch die 
Möglichkeit bieten, dass 
ein Angehöriger für ein 

paar Tage als Gast an den 
Aktivitäten teilnehmen 
kann. Das mindert die 
Hemmschwelle, die ei­
genen vier Wände zumin­
dest zeitweise zu verlas­
sen, und gibt auch den 
pflegenden Angehörigen 
ein beruhigendes Gefühl, 
wenn sie feststellen, dass 
der oder die Angehörige 
dort gut betreut wird.

 < Tag der Abrechnung

Eine spannende Frage ist 
natürlich auch, wie die 
 Abrechnung der teilstatio­
nären Pflege erfolgt. Bei 
gesetzlich Versicherten 
rechnet die Einrichtung 
 direkt mit der Pflegekasse 
ab. Privatversicherte und 
Beihilfeberechtigte erhal­
ten natürlich dieselben 
Leistungen, allerdings 
müssen sie gegenüber der 
Pflegeeinrichtung in Vor­
leistung treten und die 
Rechnung zwecks Kosten­
erstattung bei der privaten 
Krankenversicherung und 
gegebenenfalls bei der 
 Beihilfestelle einreichen.

Leistungen, die über die in 
der Tabelle aufgeführten 
monatlichen Maximalbe­
träge hinausgehen, müs­
sen in der Regel selbst ge­
tragen werden.  krz

 < Änderungen bei der Verhinderungspflege

Zum 1. Januar 2026 wurden mit dem Gesetz zur 
 Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der 
Pflege neue, deutlich verkürzte Fristen für die Abrech­
nung von Leistungen der Verhinderungspflege einge­
führt. War es bis vor Kurzem noch möglich, Leistungen 
bis zu vier Jahre rückwirkend geltend zu machen, be­
steht diese Möglichkeit mittlerweile nur noch für das 
unmittelbar vorangegangene Jahr. Hintergrund der 
Neuregelung ist die Annahme, dass die bisherige lange 
Rückwirkung Leistungsmissbrauch begünstigen würde, 
denn lange zurückliegende Zeiträume einer Ersatzpflege 
seien schwer durch die Pflegekassen nachzuvollziehen 
und zu kontrollieren.

Leistungen der  
teilstationären Pflege  
in Abhängigkeit  
vom festgestellten  
Pflegegrad

 I –

 II 721 Euro

 III 1 357 Euro

 IV 1 685 Euro

 V 1 995 Euro

Pflege­
grad

maximaler  
monatlicher  

Leistungsbetrag
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Studieren 60 plus

Vom Gasthörer bis zum Master
Studium statt Rente im Schaukelstuhl – an deutschen Hochschulen wächst die Gruppe der Seniorin­
nen und Senioren, die es in Sachen Bildung noch einmal wissen wollen. Viele Hochschulen haben ihre 
Angebote für Ältere gezielt ausgebaut, manche mit eigenen Seniorenprogrammen, andere mit flexibel 
gestalteten Fernstudiengängen.

Die Spanne reicht vom 
 lockeren Schnuppern in 
Vorlesungen als Gasthöre­
rin oder Gasthörer über 
das strukturierte Senioren­
programm bis zum Voll­
studium mit Abschluss. 
 Eine Altersgrenze gibt es 
im deutschen Hochschul­
system nicht. Wer die Zu­
gangsvoraussetzungen 
 erfüllt, kann auch mit 65 
oder 75 ein reguläres Stu­
dium aufnehmen.

Das Gasthörerstudium bil­
det den niedrigschwelligen 
Einstieg: Interessierte mel­
den sich gegen eine Gebühr 
für ein Semester an und 
können zwanglos Lehrver­
anstaltungen besuchen. 
Dabei geht es nicht um er­
folgreiche Prüfungen, son­
dern um Wissen, Austausch 
und persönliche Bereiche­
rung. Entsprechende An­
gebote der Universitäten 
 richten sich ausdrücklich an 
Menschen „50 plus“ oder 
„im Ruhestand“ und bieten 
ein Begleitprogramm mit 
Einführungen, Tutorien und 
Exkursionen. In den meis­
ten Bundesländern und an 
den meisten Universitäten 
ist dafür kein Abitur not­
wendig, oft nicht einmal 
ein bestimmter Schulab­
schluss.

 < Breite Spektren

Die Inhalte decken ein 
breites Spektrum ab: Ge­
schichte, Philosophie, Lite­
ratur­ und Kunstgeschich­

te, Theologie, Psychologie, 
Soziologie, Politikwissen­
schaft, aber auch natur­
wissenschaftliche Themen 
werden gerne gewählt. 
 Ergänzt werden die Pro­
gramme vielerorts durch 
spezielle Ringvorlesungen, 
Tutorien, Arbeitsgruppen 
oder Gesprächskreise, die 
explizit auf Seniorinnen 
und Senioren zugeschnit­
ten sind.

Eine Zwischenform sind 
strukturierte Seniorenstu­
diengänge oder Kontakt­
studien: Hier legen Hoch­

schulen ein Curriculum 
fest, das sich über mehrere 
Semester erstreckt und 
mit einem Zertifikat ab­
schließt. Typisch ist ein 
Aufbau mit Pflicht­ und 
Wahlmodulen, begleitet 
von Seminaren und Pro­
jekten. Am Ende steht häu­
fig ein hochschuleigenes 
Abschlusszeugnis, manch­
mal verbunden mit einer 
kleinen Abschlussarbeit.

Das Vollstudium hingegen 
kennt keinen Unterschied 
zwischen jungen und alten 
Semestern: Je nach gelten­

der Zugangsbeschränkung 
schreiben sich Interessen­
ten regulär ein und studie­
ren gemeinsam mit den 
jungen Leuten bis zum 
 Bachelor, Master oder 
Staatsexamen. Die Bundes­
länder haben den Hoch­
schulzugang für beruflich 
Qualifizierte in den ver­
gangenen Jahren geöffnet: 
Meisterabschlüsse, Fach­
wirte oder eine abge­
schlossene Berufsausbil­
dung mit mehrjähriger 
 einschlägiger Berufserfah­
rung können den Weg an 
die Hochschule ebenfalls 

 < Seniorenstudium ist, wenn die Professorin jünger ist als die Studierenden.

©
 U

n
sp

la
sh

.c
o

m
/G

et
ty

 Im
ag

es

13

Aktiv im Ruhestand

> AiR | Juni 2026

M
o

d
e

rn
e

s 
Le

b
e

n



ebnen, manchmal nach ei-
ner Eignungsprüfung oder 
 einem Probestudium.

Erfolgreich Immatrikulierte 
absolvieren dann das regu-
läre Studium mit Modulen, 
Punkten nach dem Euro-
pean Credit Transfer and 
Accumulation System 
(ECTS), Pflicht- und Wahl-
veranstaltungen, Klausu-
ren und Hausarbeiten. Wer 
beruflich nicht mehr ein-
gebunden ist, kann den 
Zeitaufwand dafür in Ruhe 
planen, muss aber realisti-
scherweise mit mehreren 
Jahren Regelstudienzeit 
rechnen.

Staatliche Universitäten 
erheben im Vollstudium in 
der Regel keine Studienge-
bühren; es fallen allerdings 
die üblichen Semesterbei-
träge an, meist im niedri-
gen dreistelligen Bereich. 
In einigen Bundesländern 
existieren Sonderregeln 
für „Langzeitstudierende“ 
oder für Studierende über 
einer gewissen Altersgren-
ze, die zusätzliche Gebüh-
ren vorsehen. Dann lohnt 
sich ein genauer Blick in 
die jeweilige Landesge-
setzgebung.

 < Flexibles Fernstudium

Besonders attraktiv für 
 Seniorinnen und Senioren 
mit familiären Verpflich-
tungen oder in ländlichen 
Regionen sind Fernstudi-
engänge. Die FernUniver-
sität in Hagen ist Deutsch-
lands einzige staatliche 
Fern universität und damit 
seit Jahren ein Magnet 
auch für  ältere Studieren-
de. Sie bietet sowohl ein 
Akademiestudium in Gast-
hörerform als auch regu-
läre Bachelor- und Master-
studiengänge. Leistungen 
aus dem Akademiestudium 
können später teilweise 

auf ein regu läres Studium 
angerechnet werden: der 
ideale Weg für einen nied-
rigschwelligen Einstieg. 
Neben der FernUni sind 
private Fernhochschulen 
aktiv, etwa die SRH Fern-
hochschule „Mobile Uni-
versity“ oder andere An-
bieter, die Bachelor- und 
Masterstudiengänge kom-
plett online organisieren. 
Sie werben ausdrücklich 
auch um ältere Studieren-
de, die sich noch einmal 
qualifizieren oder ein per-
sönliches Bildungsziel er-
reichen möchten.

Der Preis dafür ist jedoch 
deutlich höher als im Gast-
hörerbereich: Statt einma-
liger Semestergebühren 
zwischen 50 und 300 Euro 
zahlen Studierende dort 
monatliche Raten, die sich 
über die Studienjahre zu 
einer fünfstelligen Gesamt-
summe addieren können. 
Dafür gibt es hohe zeit-
liche Flexibilität und einen 
staatlich anerkannten Ab-
schluss.

Die Interessen älterer Stu-
dierender sind breit gefä-
chert. Zu den Rennern im 
Seniorenstudium zählen an 
vielen Standorten neben 
Sprachen Geistes- und Kul-
turwissenschaften, weil sie 
es erlauben, das eigene Le-
ben und gesellschaftliche 
Entwicklungen in größere 
Zusammenhänge einzu-
ordnen. Stark nachgefragt 
sind auch Sozial- und Hu-
manwissenschaften, die 
Anknüpfungspunkte an 
persönliche Biografien, eh-
renamtliches En gage ment 
und aktuelle Debatten 
 bieten. Nicht zuletzt öffnen 
einige Hochschulen auch 
naturwissenschaft liche 
und technische Vorlesun-
gen für Gasthörer. Das ist 
attraktiv für alle, die  ihren 
früheren Beruf aus einer 

neuen Per spektive reflek-
tieren möchten.

 < Leuchttürme in NRW

Nordrhein-Westfalen ge-
hört zu den Bundesländern 
mit einer besonders dich-
ten Hochschullandschaft 
und vielfältigen Angebo-
ten für Ältere. Mehrere 
Universitäten haben sich 
als Leuchttürme sowohl im 
Gasthörerbereich als auch 
im Vollstudium eta bliert. 
Die Technische Universität 
Dortmund bietet ein „Wei-
terbildendes Studium für 
Seniorinnen und Senio-
ren“, das explizit auf Men-
schen ab 50 zugeschnitten 
ist. Es erstreckt sich in der 
Regel über fünf Semester 
und führt zu einem Zerti-
fikat. Im Mittelpunkt ste-
hen Fächer wie Soziale 
 Gerontologie, Soziologie, 
Erziehungswissenschaft, 
Psychologie, Philosophie, 
Theologie und Rehabilita-
tionswissenschaft. Die 
 Teilnehmenden bleiben 
formal Gasthörer, erleben 
aber einen roten Faden 
durch ihr Studium.

Die Universität Münster 
hat mit dem Programm 
„Studium im Alter“ und 
 einem Fokusstudium zu 
„Persönlicher Entwicklung 
und gesellschaftlicher Ver-
antwortung im Alter“ ein 
besonders profilbildendes 
Angebot geschaffen. Hier 
geht es bewusst um die 
Verbindung von individu-
eller Bildung und bürger-
schaftlichem En gage ment.

Die Bergische Universität 
Wuppertal wiederum bie-
tet ein Seniorenstudium 
über fünf Semester mit 
klarer Struktur, Abschluss-
arbeit und Zertifikat. Es 
zeigt exemplarisch, wie 
anspruchsvoll und zugleich 
offen Seniorenprogramme 

sein können – ohne in ein 
formales Bachelorstudium 
zu münden.

Auch Universitäten wie 
Duisburg-Essen, die Hein-
rich-Heine-Universität 
Düsseldorf, die Universität 
zu Köln, die Ruhr-Universi-
tät Bochum und die RWTH 
Aachen verfügen über 
eta blierte Gasthörer- und 
Seniorenangebote. Die 
Gebühren liegen typischer-
weise um die 100 Euro pro 
Semester; ein breites Vor-
lesungsangebot aus Geis-
tes-, Sozial-, Natur- und 
 Ingenieurwissenschaften 
steht offen.

Wer lieber zu Hause lernt, 
findet in der bereits er-
wähnten FernUniversität 
in Hagen die zentrale 
staatliche Adresse für 
Fernstudium in Deutsch-
land. Auch der Senioren-
Campus Coesfeld in NRW 
unterstützt Ältere mit 
 Einführungen in digitale 
Lernplattformen, Technik-
sprechstunden und Prä-
senzveranstaltungen und 
zeigt so, wie Hochschulen 
Barrieren aktiv  abbauen 
können.

Ob als Gasthörerin in 
 einer Kunstgeschichtsvor-
lesung, als Zertifikatsstu-
dent im Seniorenstudium 
oder als regulär einge-
schriebene Bachelorstu-
dentin der Psychologie: 
Studieren im Alter ist heu-
te so vielfältig wie die 
 Biografien der Menschen, 
die in die Hörsäle zurück-
kehren. Die wichtigste 
 Zugangsvoraussetzung ist 
vielerorts nicht das Abitur, 
sondern die Lust, sich noch 
einmal neugierig auf Neu-
es einzulassen. Weiterfüh-
rende Informationen bietet 
der Deutsche Bildungsserver: 
t1p.de/seniorenstudium.  
 br
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